
Buchst. f der Verordnung, da die Beschwerdekammer die eides-
stattliche Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin zu
Unrecht nicht berücksichtigt habe; Verstoß gegen Art. 74 Abs. 2
der Verordnung und gegen die Regel 22 Abs. 1 und 2 der Ver-
ordnung Nr. 2868/95 (1) der Kommission da die weiteren im
Beschwerdestadium des Widerspruchsverfahrens vorgebrachten
Beweismittel zulässig seien und bei der Prüfung der ernsthaften
Benutzung der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden müss-
ten; Verletzung des Rechts der Klägerin auf rechtliches Gehör, da
die Beschwerdekammer den nach Fristablauf vorgebrachten
Benutzungsnachweis hätte berücksichtigen müssen.

(1) Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember
1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995 L 303, S. 1)

Klage, eingereicht am 11. Juni 2008 — Lemans/HABM —
Stephen Turner (ICON)

(Rechtssache T-218/08)

(2008/C 197/57)

Sprache der Klageschrift: Englisch

Parteien

Klägerin: Lemans Corporation (Janesville, USA) (Prozessbevoll-
mächtigter: M. Cover, Solicitor)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Stephen
Turner (Luddington, Vereinigtes Königreich)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har-
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) vom 28. März 2008 in der Sache
R 589/2007-2 aufzuheben,

— festzustellen, dass der Widerspruch zurückzuweisen ist und
die betroffene Gemeinschaftsmarke eingetragen werden
kann, und

— dem anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerde-
kammer die Kosten, einschließlich der Kosten des
Beschwerdeverfahrens und des Verfahrens vor dem Gericht
aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin.

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „ICON“ für Waren und
Dienstleistungen in den Klassen 9, 18 und 25 — Anmeldung
Nr. 2 197 366.

Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: Anderer Beteiligter im Verfahren vor der
Beschwerdekammer.

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Nationale Wort-
marke „IKON“ für Waren in Klasse 9 — Markeneintragung
Nr. 2 243 676 im Vereinigten Königreich.

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung der
Anmeldung in vollem Umfang.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde.

Klagegründe: Die Beschwerdekammer habe irrig entschieden, dass
der andere Beteiligte im Beschwerdeverfahren zur Einlegung des
Widerspruchs berechtigt gewesen sei.

Klage, eingereicht am 13. Juni 2008 — Impala/Kommission

(Rechtssache T-229/08)

(2008/C 197/58)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Independent Music Publishers and Labels Association
(Impala, internationale Vereinigung) (Brüssel, Belgien) (Prozess-
bevollmächtigte: S. Crosby und J. Golding, Solicitors, sowie
Rechtsanwältin I. Wekstein)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Kommission vom 3. Oktober 2007 in
der Sache COMP/M.3333-Sony/BMG, mit der ein Zusam-
menschluss nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 (1) für mit dem Gemeinsamen Markt und dem
EWR-Abkommen vereinbar erklärt wird, für nichtig zu
erklären und

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

2.8.2008 C 197/33Amtsblatt der Europäischen UnionDE


